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Anteil Fläche E.DIS-Netzgebiet                                                    

an der Gesamtfläche in Deutschland  10,19 % 

E.DIS-Anteil an Stromnetzlängen                                                       

des gesamtdeutschen Stromnetzes   4,82 % 

Anteil Bevölkerung, die im Netzgebiet         

der E.DIS AG lebt     3,03 % 

E.DIS 
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E.DIS AG - große Fläche, viel Netz, wenig Bevölkerung 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Einebenenmast.jpg
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 die installierte regenerative Leistung  

beträgt ca. 7.997 MW davon 4.994 MW WEA 

 der max. Leistungsbezug im Netzgebiet der  

E.DIS betrug ca. 2.386  MW 

 der min. Leistungsbezug betrug: 1.023 MW 

 
 

 Hohe Rückspeisungen zum Übertragungsnetz 

verbunden mit Netzengpässe in 20-kV/110-kV sowie 

beim ÜNB. 
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E.DIS AG - Netzgebiet 



EinsMan – Anzahl Regelungen 2015 je Einzelanlage 

5 

Netzbetreiber 
Verursacher Anzahl  

Regelungen AVA BAG EDI HAW 50Hertz TenneT 

AVA 26.153 0 0 0 8.749 9.040 43.942 

BAG 0 3.740 0 0 0 0 3.740 

EDI 0 0 76.465 0 84.981 0 161.446 

HAW 0 0 0 314.940 0 293.707 608.647 

Anzahl Regelungen 26.153 3.740 76.465 314.940 93.730 302.747 817.775 

Netzbetreiber 
Verursacher 

AVA BAG EDI HAW 50Hertz TenneT 

AVA 60% 0% 0% 0% 20% 21% 

BAG 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

EDI 0% 0% 47% 0% 53% 0% 

HAW 0% 0% 0% 52% 0% 48% 

Regelungen in % 3% 0% 9% 39% 11% 37% 
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Hoher Regelbedarf durch VNB/ÜNB 

Eingesetzte Technik muss jederzeit 

     funktionieren! Gefahr BLACKOUT 

Ca. 300.000 davon Verursacher TenneT , da Ausspeisung in HöS-Netz noch  

nicht möglich  ! 
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§ 9 Abs. 1 

Anlagenbetreiber und Betreiber von KWK-Anlagen müssen ihre Anlagen mit einer 

installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt mit technischen Einrichtungen ausstatten, 

mit denen der Netzbetreiber jederzeit 

1. die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann und 

2. die Ist-Einspeisung abrufen kann. 

 

Die Pflicht nach Satz 1 gilt auch als erfüllt, wenn mehrere Anlagen, die gleichartige 

erneuerbare Energien einsetzen und über denselben Verknüpfungspunkt mit dem Netz 

verbunden sind, mit einer gemeinsamen technischen Einrichtung ausgestattet sind, mit der 

der Netzbetreiber jederzeit 

1. die gesamte Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann und 

2. die gesamte Ist-Einspeisung der Anlagen abrufen kann. 

 

Hintergrund - Korrektur des rechtskräftigen Kammergerichtsurteils: Jede einzelne Anlage 

muss über eigene technische Einrichtung verfügen!  

Windpark mit beispielsweise 4 WEA müsste 4 technische Einrichtungen haben!  

 

Bei Mischparks entgegen technischen Richtlinien separate Ansteuerung notwendig, z. B. 

Einsatz zweier FRSE/FWA etc… 
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§ 9 EEG 2014 - Technische Vorgaben 

 



 Rundsteuertechnik (z. b. EFR oder TFR) 

 mit „Lastgangzähler“ 

 

 Fernwirktechnik über 

  Fernwirknetz des Netzbetreibers oder öffentliches Netz 

 

 Lastgangzähler mit Aufsatz eines „grid“-Moduls 

 

 „Smart Home“ – Lösungen (70 % Regelung) 

Basis der eingesetzten Technik:  

Positionspapier von BDEW u. VKU zur Wahl technischer Einrichtungen nach § 6 EEG  

wurde der BNetzA am 13.05.2009 vorgestellt.  
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Derzeitiger Stand der Technik (Umsetzung § 9 EEG > 100 kW) 

 

2009-09-11_BDEW-VKU_EinsMan_Empfehlung-Technik.pdf


  

Quelle: EFR 

Merkmale: 

• nur unidirektionale Verbindung 

• keine Rückmeldung der Ist-

Einspeisung (EFR erweiterbar 

auf Smart Grid Hub) 

• in Verbindung mit 

Lastgangzähler 

• bewährte Technik ohne großen 

Kostenaufwand (Installation 

und Betrieb) 

• Für Einzelansteuerung nur 

bedingt einsetzbar 
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Rundsteuertechnik (z. B. EFR oder TFR) 



Merkmale: 

• bidirektionale Verbindung 

• Rückmeldung der Ist-Einspeisung 

• bewährte Technik, aber größerer 

Kostenaufwand (Installation und 

Betrieb) 

• anlagenscharfe Reduzierung 

möglich 

• weitere Funktionen möglich (z.B. 

Blindleistungssteuerung)  

Quelle: EWE 
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Fernwirktechnik 



 

 

 

Empfehlungen in Zusammenarbeit mit dem BMU zur Umsetzung des § 6 

EEG am 14.12.2011 veröffentlicht + Juni 2012 FNN Hinweise zum 

Einspeisemanagement: 

  EZA > 100 kW: Einsatz bestehender Technik (z. B. Rundsteuertechnik  in 

Verbindung mit  fernauslesbarem Zähler) oder ab vom VNB zu bestimmender 

Leistung Einsatz Fernwirktechnik anstelle z. B. Rundsteuertechnik. 

  

 PVA bis 100 kWp: Einsatz standardisierte verfügbare Technik, z.B. 

Rundsteuertechnik. Installation vorzugsweise zugänglich am Zählerplatz des 

Einspeisezählers  Z2. Umsetzung mindestens der Befehle Einspeiseleistung 

100% (Ein) und 0% (Aus). Dies kann z.B. über ein AC-Schütz erfolgen.   

 

Keine teure Kommunikationsbox notwendig! 

  Wechselrichter   Solargenerator 

      FRE 

 AC-Schütz 

Netz 

M1 
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PG Einspeisemanagement vom FNN  



 

 

 

 BNetzA unterstützt vollumfänglich den Anwendungshinweis von BMU und BMWi 

    (Entspricht von den technischen Beschreibungen her der FNN Empfehlung) 

 

 Bei EEG- und KWK-G-Anlagen > 100 kW kann der Netzbetreiber 

Fernwirktechnik fordern; die maßgebliche Leistungsgrenze bestimmt der 

Netzbetreiber diskriminierungsfrei unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit 

anhand der Erfordernisse der System- und Netzsicherheit 

 

 Bei PVA bis zu 100 kW kann der Netzbetreiber grundsätzlich nur einfache 

Technologie wie Rundsteuertechnik fordern 

 

 

Derzeit eingesetzte Techniken, wie z. B. Rundsteuertechnik und 

Fernwirktechnik zur Umsetzung des § 6 wurden bestätigt 

 

Aufgrund der höheren Kosten beim Einsatz von Fernwirktechnik ist vom 

Netzbetreiber  eine schlüssig begründbare Leistungsgrenze einzuführen.   

 (z. B. 1 MVA in Verbindung mit der Verpflichtung Anlagenzertifikate zu erbringen) 

Behnke, NT    12 

Das Positionspapier der BNetzA zum § 6 Abs. 1 und 2 

EEG vom Dezember 2012  hat u. a. folgenden Inhalt: 
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Funktionstest Funkrundsteuerempfänger (FRE) 

14 

Ergebnis 

 ~ 2.800 Anlagen > 100 kW 

Anzahl Energieträger 

1.868 Photovoltaik 

767 Biogas/-masse 

158 Wasser 

38 Wind 

0% 

60% 

30% 

0% 

Reduzierungsstufe 

Prüfumfang 

2.195 Anlagen für Auswertung relevant, davon 
 745 Anlagen geregelt (34%) 
 1.450 Anlagen keine Regelung (66%) 

745 

636 

1450 

Funktionstest positiv

keine Aussage möglich, da keine Einspeisung oder
Einspeisung unter Reduzierungsstufe

Funktionstest negativ
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Funktionstest Funkrundsteuerempfänger (FRE) 

15 

bisherige 
Schritte 

Funktionstest positiv:  

 Auszahlung der Entschädigungsansprüche  

 

Funktionstest negativ:  

 Anlagenbetreiber wurden in KW1 und 2 angeschrieben und aufgefordert bis 31.03.16 die 

Funktionsfähigkeit 

- der in seinem Eigentum befindlichen Gesamtwirkungskette (FRE, Anlage,…) und 

- den FRE durch Elektriker mittels EFR-Testwandler nachweislich zu prüfen 

 Ergebnismitteilung an Behörden, Ministerien und Verbände 

15% 32% 15% 29% 59% 51% 20% 34% 26% 17% 65% 37% 
0%

20%

40%

60%

80%

Bio PV Wasser Wind

Funktionstest positiv Funktionstest negativ keine Aussage möglich

114 

451 

202 596 

954 

318 

14 13 11 

102 

32 24 
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Funktionstest Funkrundsteuerempfänger (FRE) 
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Status Quo 

132 Anlagen:   
Funktionsfähigkeit aufgrund 
fehlenden Funkempfangs  nicht  
herstellbar 
               

Status Quo Eingegangene 
Rückmeldungen  

Außenstand 

18.02.2016 306 1.144 

03.03.2016 589 861 

nächste 
Schritte 

 Versendung 2. Erinnerungsschreiben in KW 11 

 Anrufaktion ab KW 10                                                  

 Anlagen mit fehlenden Funkempfang: Stichprobenuntersuchung vor Ort und ggf. 

Einsatz einer alternativen Technologie 

 Wiederholung des Funktionstests ab April 2016 

457 Anlagen:   
Defekt behoben; techn. 
Einrichtung nachweislich 
funktionsfähig 

 Versendung 1. Erinnerungsschreiben in KW 8 

Ziel: Reduzierung Außenstand 
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Weitere Wechselwirkungen mit § 36 EEG 
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(1) Anlagen sind fernsteuerbar im Sinne von § 35 Satz 1 Nummer 2, wenn die 

Anlagenbetreiber 

1. die technischen Einrichtungen vorhalten, die erforderlich sind, damit ein 

Direktvermarktungsunternehmer oder eine andere Person, an die der Strom veräußert 

wird, jederzeit 

a) die jeweilige Ist-Einspeisung abrufen kann und 

b) die Einspeiseleistung ferngesteuert reduzieren kann, und 

 

2. dem Direktvermarktungsunternehmer oder der anderen Person, an die der Strom 

veräußert wird, die Befugnis einräumen, jederzeit 

a) die jeweilige Ist-Einspeisung abzurufen und 

b) die Einspeiseleistung ferngesteuert in einem Umfang zu reduzieren, der für eine 

bedarfsgerechte Einspeisung des Stroms erforderlich und nicht nach den 

genehmigungsrechtlichen Vorgaben nachweislich ausgeschlossen ist. 

 

 ehemalige Managementprämienverordnung gesetzlich verankert  

 In der Praxis entweder Parallelaufbau einer „zweiten“ technischen Vorrichtung oder 

     Dienstleistung durch Netzbetreiber  

 Achtung: auch hier Regelung bei Mischparks beachten! 

 



Weitere Wechselwirkungen mit § 36 EEG 
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(2) Für Anlagen, bei denen nach § 21c des Energiewirtschaftsgesetzes Messsysteme im 

Sinne des § 21d des Energiewirtschaftsgesetzes einzubauen sind, die die Anforderungen 

nach § 21e des Energiewirtschaftsgesetzes erfüllen, muss die Abrufung der Ist-Einspeisung 

und die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung nach Absatz 1 über das 

Messsystem erfolgen; § 21g des Energiewirtschaftsgesetzes ist zu beachten. Solange der 

Einbau eines Messsystems nicht technisch möglich im Sinne des § 21c Absatz 2 des 

Energiewirtschaftsgesetzes ist, sind unter Berücksichtigung der einschlägigen Standards 

und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

Übertragungstechniken und Übertragungswege zulässig, die dem Stand der Technik bei 

Inbetriebnahme der Anlage entsprechen; § 21g des Energiewirtschaftsgesetzes ist zu 

beachten. Satz 2 ist entsprechend anzuwenden für Anlagen, bei denen aus sonstigen 

Gründen keine Pflicht zum Einbau eines Messsystems nach § 21c des 

Energiewirtschaftsgesetzes besteht. 

 

(3) Die Nutzung der technischen Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie die 

Befugnis, die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 dem Direktvermarktungsunternehmer oder 

der anderen Person eingeräumt wird, dürfen das Recht des Netzbetreibers zum 

Einspeisemanagement nach § 14 nicht beschränken.  

 

Verpflichtend für alle Neuanlagen in der geförderten Direktvermarktung 

(Marktprämie), für Bestandsanlagen in der Marktprämie ab 01.04.2015 



 

 

•  bei EEG- oder KWKG-Neuanlagen > 7 kW nach § 21c Abs. 1 Einbau eines  

   Messsystems (Smart-Meter) notwendig 

 

•  auf Basis des § 21i Abs. 1 Punkt 9 letzter Teilsatz kann eine Rechtsverordnung  

   erlassen werden u.a. mit:   

   „…, dass die Steuerung ausschließlich über Messsysteme im Sinne von  

 § 21d und § 21e zu erfolgen hat.“  
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Wechselwirkungen des § 9 EEG 2014  

mit den §§ 21b) bis i) EnWG 



 

 
 

 

 Siehe dazu Kosten-Nutzen-Analyse Ernst & Young für das BMWi (2013) 

   Einbau intelligente Messsysteme bei allen EEG- und KWK-Alt und Neuanlagen zur  

      anlagenscharfen Reduzierung der Einspeiseleistung (ab 250 Watt vorgeschlagen!) 

 

 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am 21. September 2015  

     die Länder- und Verbändeanhörung zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur  

     Digitalisierung der Energiewende eingeleitet. 

  

 Diese Referentenentwurf bestimmt wesentlich die weitere technische Umsetzung  

     des § 9 EEG. Vorsorglich im § 9 Abs. 8 bereits aufgeführt. 

 

 Konkrete zukünftige technische Lösungen sind derzeit noch nicht verfügbar, 

     daher derzeit weiterhin Einsatz bestehender Technik! 
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Wechselwirkungen des § 9 EEG 2014  

mit den §§ 21b) bis i) EnWG  



Nur für den Basiszähler gibt es mehrere Gerätevarianten 

iMsys 

 

Ein Standard-

gerät 

 

 

• SLP direkt 

• SLP halbindir. 

• RLM direkt 

• RLM halbindir. 

• RLM indirekt 

• (Gaszähler) 

Ein Standardgerät. Die 

Anforderungen an die 

Interoperabilität und 

das entsprechende 

BSI-Schutzprofil fehlen 

 

 

+ 

Basiszähler SMGw Steuerbox 

Reine Erfassung 

der Messwerte 

Tarifierung, 

Datenversand, 

Kommunikations-

schnittstellen 

Steuerung von 

schaltbaren Anlagen 

Varianten 

Wesentliche 

Funktion 
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iMsys 



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

>30-100 kW 

> 100 kW 

≤ 7 kW 

>7-15 kW 

Meilensteine 95 %-Mindestziel 10 %-Ziel Grundzust. 

>15-30 kW 

Einbau iMSys 

S
tr

o
m

, 
E

in
s
p

e
is

e
r 

Keine Verpflichtung zum Einbau,  

Der Rollout wird schneller als im Eckpunktepapier 

angekündigt durchgeführt  
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Quelle: BMWi 
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 Wie es sich leider immer wieder herausstellt, werden Gesetze 

nicht bis zur letzte Auswirkung vorher untersucht, sondern 

müssen dann mühsam in der Praxis „geheilt“ werden! 
 

Es wird eine Nachrüstung bzw. Erstausrüstung mit bestehender Technik gemäß 

§ 9 EEG 2014 nach FNN Empfehlung/Hinweis bzw. Positionspapier der BNetzA 

zum § 6 Abs. 1 und 2 EEG 2012 weiterhin empfohlen! 

 

Ausnahmeregelungen nach § 9 Abs. 4 EEG sind ggf. je Netzsituation ein 

pragmatischer Ansatz! 

 

Es muss dringend geklärt werden, was für Auswirkungen der Referentenentwurf 

auf nun eingesetzte Technik in Zukunft hat! Ausbau? Auf welche Kosten? 

Bestandschutz? …… 

 

Eine zukünftige Steuerungslösung muss zur weiteren Gewährleistung der  

    Systemsicherheit alle technischen Anforderungen des Netzbetreibers an  

    technische Einrichtungen zum Einsatz für das Einspeisemanagement erfüllen.   

Behnke, NT    25 

Fazit 



 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Marc Behnke 

Kompetenzteamleiter EEG/KWK-G 

E.DIS AG 

T 0 33 61-70-2072  

F 0 33 61-70-3175 

Marc.Behnke@e-dis.de 
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